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Bürgerbegehren „Freiflächen-Photovoltaikanlage Gewann Reute“ 
hier: Anhörung der Vertrauenspersonen 
 
 
 
1. Vorlage 
 
An den Gemeinderat zur Beschlussfassung in der Sitzung am 22.07.2019 (öffentlich). 
 
 
2. Sachdarstellung 
 
Die Vertrauensperson des Bürgerbegehrens „Freiflächen-Photovoltaikanlage Gewann 
Reute“, Herr Ludwig Häberle, hat am 04.06.2019 das Bürgerbegehren eingereicht mit 
insgesamt über 1250 Unterschriften.  
 
Das Bürgerbegehren richtet sich in der Begründung gegen den Beschluss des Gemein-
derats in seiner Sitzung am 18.03.2019, in der die Errichtung dieser Freiflächen-
Photovoltaikanlage abgelehnt wurde. 
 
Die Unterzeichnenden beantragen einen Bürgerentscheid gem. § 21 Abs. 3 der Ge-
meindeordnung von Baden-Württemberg (GemO) zu folgender Fragestellung:  
 
„Stimmen Sie der Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage auf den südli-
chen Teilflächen der Flurstücke 3976 und 3977 und dem Flurstück  3990 des Ge-
wanns Reute auf der Gemarkung Laichingen mit einer Größe von ca. 12 ha 
grundsätzlich zu, verbunden mit einer Beauftragung der Verwaltung, mit der Fa. 
W-I-N-D Energien GmbH für das Bauleitverfahren einen entsprechenden städte-
baulichen Vertrag abzuschließen?“ 
 
Die Entscheidung über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens „Freiflächen-
Photovoltaikanlage Gewann Reute“ setzt zwingend die Anhörung der Vertrauensperso-
nen des Bürgerbegehrens voraus (§ 21 Abs. 4 Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg, GemO). 
 
Der Antrag und die Fragestellung kann der Anlage entnommen werden. Eine Festle-
gung, wie die Anhörung zu erfolgen hat, trifft das Gesetz nicht. 
Im Antrag zum Bürgerbegehren bzw. auf den Unterschriftenlisten wurden als Vertrau-
enspersonen für das Bürgerbegehren folgende Personen benannt:  
 

1. Ludwig Häberle, In der Falge 4, 89150 Laichingen 
2. Christine Jost, Albblick 15, 89150 Laichingen 

 



Diese Personen wurden mit Schreiben vom 11.07.2019 zur Sitzung des Gemeinderats 
eingeladen. Die Vertrauenspersonen werden in der Sitzung angehört. 
Eine schriftliche Stellungnahme ist beigefügt. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme der Vertrauenspersonen des Bürgerbegeh-
rens „Freiflächen-Photovoltaikanlage Gewann Reute“ nach § 21 Abs. 4 S. 1 der GemO 
zur Kenntnis. 

 
 

 
Laichingen, den 10.07.2019 
 
 
 
Gefertigt:            Gesehen:     

   
 
 
 
Binder       Kaufmann 
Hauptamtsleiter     Bürgermeister 
 
 
 
 

Anlagen:  

• Einreichung Bürgerbegehren 

• Muster Unterschriftenblatt 

• § 21 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 

• BU 035/2019 

• Stellungnahme der Vertrauenspersonen 


